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Allgemeines Ablaufschema offenes Verfahren nach VOB/A – EU 

 

 

  

Nachforderung bzw. 
Anforderung auf gesondertes 

Verlangen vorzulegende 
Unterlagen/ Erklärungen

•§ 16a EU VOB/A:

•Abs. 1: bei Angeboten, die für den Zuschlag in Betracht kommen --> 
preisgünstige Angebote

•Abs. 4: Vorlagefrist "soll 6 Kalendertage nicht überschreiten" --> max. 6 KT, es 
sei denn begründete Ausnahme im Einzelfall

vertiefte Wertung mit 
vollständigen Angeboten

•Stellungnahmen d. Planungsbüros erforderlich:

•entspricht Angebot (v.a. in technischer Hinsicht) den Anforderungen

•Eignungsprüfung

•Preisprüfung

ggf. Aufklärung von 
Angebotsinhalten/ 

Bietergespräche gem. § 15 EU 
VOB/A

Erstellung der 
Beschlussvorlagen für HA 

bzw. GV

Start

•Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung

Angebotsfrist

•§ 10 EU Abs. 1 VOB/A: Angemessenheit der Frist je Einzelfall entspr. Komplexität des Auftrags und erforderlicher Zeit für 
Angebotserstellung

•§ 10a EU Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 VOB/A: min. 30 Kalendertage (KT) ab dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung

•§ 10a EU Abs. bei Dringlichkeit nicht unter 15 KT

Submission

•Öffnung der Angebote min. im 4-Augen-Prinzip unmittelbar nach Ablauf der Angebotsfrist

•Beginn der Bindefrist

Bindefrist

•§ 10a EU Abs. 8 VOB/A:

•angemessen, so kurz wie möglich UND nicht länger, als für eine zügige (profunde) Wertung benötigt

•grds. max. 60 KT

•in begründeten (Einzel-)Fällen länger

Von der Veröffentlichung bis zur 

Auftragserteilung dauert ein offenes Verfahren 

i.d.R. 75-100 Kalendertage.  

Beschluss

•Versand d. Vorlagen: 10 KT vor Sitzungstermin --> Fertigstellung durch Vergabestelle = min. 11 KT vor 
Sitzung --> beschränkt effektiven Prüfungszeitraum um 1/6 (60 KT Bindefrsit - 11 KT = Rest 49 KT)

•Warten auf Beschlussauszug: ca. 2-3 KT nach der Sitzung

•Bindefristende i.d.R.  4 KT nach Gremiensitzung --> 49 Resttage - 4 = 45 KT effektiver 
Auswertungszeitraum

Wartefrist

•Bietern, deren Angebote nicht berücksichtigt werden (sollen), ist eine Vorabinformation gem. § 19 
EU Abs. 2 zu übermitteln

•der Vertrag darf frühstens 10 Tage nach Absendung der Vorabinfo geschlossen werden --> d.h. 
Auftrag darf nicht früher erteilt werden

Ende
•Auftragserteilung durch BM und ggf. seines allgemeinen Stellvertreters (vgl. § 57 BbgKVerf)


